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Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
und Stellungnahme der Bundesregierung

- Drucksache 16/5200 - 6 Min
Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die FDP ist die Stärkung der Zivilgesellschaft eine zentrale Aufgabe. Unser Ziel ist es Freiräumen für bürgerschaftliche Organisation zu schaffen, die ohne staatliche Bevormundung frei handeln und sich entfalten kann.

Staat, Markt und Zivilgesellschaft sollen als gleichrangige Akteure nebeneinander stehen. Die rund 1 Million Organisationen, in denen sich mehr als 20 Millionen Bürgerinnen und Bürger freiwillig engagieren, brauchen klare Rahmenbedingungen. Dabei genügt es nicht, neue Steuervorteile zu schaffen. Erforderlich ist eine grundlegende systematische Bearbeitung des Gemeinnützigkeitsrechts. 
Die FDP will weg vom gewährenden und hin zum ermöglichenden Staat. Für die FDP ist die lebendige Zivilgesellschaft der Kitt unseres Gemeinwesens.
Die Förderung des bürgerschaftliche Engagements durch Finanz- oder Sachmittel ist im Handlungsradius von Ländern und Kommunen verankert und muss daher vor Ort diskutiert und festgelegt werden. In den Bereich des Bundes fallen neben den steuerlichen Rahmenbedingungen vor allem Projekte und Modellprogramme sowie die Freiwilligendienste, die ein gutes Beispiel für ausbaufähiges, freiwilliges Engagement bilden.
Unsere Aufgabe als Bundespolitiker ist es, die öffentliche Diskussion und damit das Ansehen der bürgerschaftlich Engagierten und ihrer wichtigen Arbeit zu befördern.

Bürgerschaftliches Engagement fördert nicht nur das soziale Kapital unserer Gesellschaft, sondern ist ein Weg zur Selbstverwirklichung und Mitgestaltung. Und zwar nicht – wie die im Antrag der LINKEN formuliert, als „Lückenbüßer zum Sozialstaat“, sondern als ein Bereich eigener Qualität. 
Die Förderung des Bürgerengagements können Sie besonders in den Niederlanden beobachten und studieren. Freiwilligenarbeit ist in den Niederlanden ein Alltagsphänomen. Jeder vierte Erwachsene leistet in der Woche durchschnittlich vier bis fünf Stunden Arbeit für den guten Zweck. Aufs Jahr hochgerechnet schaffen die, die in ihrer Freizeit für andere da sind, einen Wert von 14 Milliarden Euro. Das Engagement wäre dort in  Ausmaß und professionalisierter Vermittlung kaum denkbar ohne die Erfahrung der wirtschaftlichen Krise der 80er Jahre.
Die besondere Entwicklung in den Niederlanden wird  deutlich am Abkommen von Wassenaar, als Staat, Wirtschaft und Gesellschaft vereinbart haben, die Staatsausgaben zu verringern und das Eigenengagement zu stärken. Ich behaupte, dass dies eine Entwicklung ist, die wir auch in Deutschland brauchen.

Während in Deutschland der Staat stärker denn je betriebskostenorientiert handelt und Geld auch dort spart, wo sich Freiwillige engagieren, halten die Niederlande am Ziel fest, Geld investiv und damit gesellschaftlich nutzbringend auszugeben
Die FDP hält es für besonders wichtig, die neuen innovativen Ansätze des bürgerschaftlichen Engagements zu fördern. Quantitativen und qualitativer Ausbau der Infrastruktur des bürgerschaftlichen Engagements in Ländern und Kommunen sind nötig. 

Das grundlegend positive Vorhaben der Bundesregierung wird allerdings noch in vielen Detailfragen zu hinterfragen sein. Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass die Bundesregierung Erkenntnisse, welche durch die Expertenanhörung erbracht werden, noch in das Gesetz einfließen lässt. 
Die FDP nimmt beispielsweise die Hinweise des Deutschen Kulturrates zum vorliegenden Entwurf sehr ernst. „Als sehr problematisch erachtet der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, dass die Bundesregierung dem Vorschlag des Bundesrates folgen will, die gemeinnützigen Zwecke im Bereich Kunst und Kultur enger zu führen.“ […] „Sollte die Definition des Bundesrates Gesetzeskraft erlangen, können gemeinwohl- und nicht-gewinnorientierte Kulturvereine, die nicht unter diese Definition fallen, nicht mehr als gemeinnützig anerkannt werden.“ Dies ist im weiteren Verfahren sehr genau zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern.
Für sehr problematisch halte ich die neue abschließende Aufzählung der gemeinnützigen Zwecke. Die FDP fordert die Prüfung eines „Bestandsschutz“ für Vereine, die bei Verabschiedung (Gesetz soll rückwirkend zum 01.01.07 in Kraft treten) des Gesetzes die Gemeinnützigkeit besaßen. 
Lassen Sie mich zum Schluss noch den Stifterverband der Deutschen Wissenschaft zitieren, der anschaulich beschreibt, warum es sich lohnt, dass Steuer- und Spendenrecht zu überarbeiten:

„Stiften und Spenden wirkt wie eine freiwillige Selbstbesteuerung. Der Staat mobilisiert durch Steueranreize mehr privates Kapital für gemeinnützige Zwecke, als er selbst durch Steuern erheben könnte. Was dem Staat an Steuern entgeht, fließt nach unseren Berechnungen in drei- bis sechsfacher Höhe in den gemeinnützigen Sektor und kommt der Gesellschaft ohne Umwege zugute.“
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